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Es gibt heute wohl kaum ein noch so bescheidenes ,Bauwerk, das
nicht irgendwie Eisenbefonbauteile aufzuweisen hat. Selbst im
Wohnungsbau sind Sieineisendecken, Eisenbelondecken als Luflschutz
kellerdecken, Eisenbeton-FensterstOrz€, .R.ippendecken und kreuzweise
bewehrte PIaffen überall anzutreffen. Trotzdem ist es Talsache, da
nur wenige Hochbautechniker imstande sind, die in ihrer Praxis vor
kommenden Ei enbefontei1e selbständig richtig zu entwerfen und-Zu
berechnen.

Der Verfasser dieses Aufsatzes haHe im Auftrage der Baubera
tungsstel!e des Norddeutschen Zementverbandes und des Reichs
innungsverbandes des <8sugewerkes im Laufe der letzlen zwei Jahrft
Kurse abgehalten und ds.bei Vordrucke anlwicke]!, die die Berechnung
der im Wohnungsbau vorkommenden EisenbelonJei!e so einfach wie
irgend möglich macht.

Vordrucke als stafische Berechnungen sind bisher nur vereinzell zur

Vordruck 2
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Anwendung gekommen, z. B. für die Berechnung von Schornsteinen.
Es ist nun nicht einzusehen, warum sich die Anwendung von Vor
drucken zur Berechnung der aul3erordentlich heufig vorkommenden
Be!astungsfäl!e des gewöhnlichen Hochbaus bei der Berechnun.g von
Decken, aber auch von Unterzügen, ja sogar von Durchlaufbalken nicht
ermöglichen !aslen scllte. Vordrucke erleichtern die siatische Berech
nung dem im Eisenbetonbau slaiisch weniger geschu!ten Techniker,
indem sie ihn zwangsläufig auf al!es zu BeOlchtende hinweise.n. Der
Einwand, der hesotiders von EisenbetonspeziaJisten gemacht WerdB:1
könnte, dal3 die Berechnung an sich so einfach ist, daJ} es der Leitung
durch einen Vordruck nidÜ bedarf, wird widerlegt durch die Erfeh._
rungen der Baupo!izeibeh.örden. Ein Au ensiehender wird sich won1
kaum vorstellen können, wie sf;;!fische Berechnungen, besonders
kleinerer und mi!tlerer Baugeschäfte, manchmal aussehen,

Ein weiterer Einwand gegen Vordrucke, der vielleicht gemach)

SorechounQ von Eisenbeionbalken und Zweit  Sdle des Vordrucl:.iErste Seite des VOfdruckPlatten ..
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,,,,.. "..d I'elislevsl;,;,zerd Im mit Hilfe y....

werden könnte, ,da  man ungeschulie Bautechniker erst gar nicht an
die Berechnung von Eisenbetonbautei!en heranlassen solle, wird durch
die stürmische Entwicklung des Eisenhetonbaues widerlegt. Wo soll
es hinführen, wenn jede kleine .Decke von einem ausgebildeten Inge
nieur berechnet werden mufJ? Es. mufJ umgekehrt gefordert werden,
da  in Zukunft jeder Baumeister und Maur imeisler die ein f a eh e n
Eisenbelonkonstrukfionen desge-wöhnlichen Hochbaus selbst entwerfen
kann. Hierzu ,können ihm Vordrucke die nötige Hilfe biefen.

Die Vordrucke sind so aufgebaut, daf} auf dem re eh f e CI T eil
des BlaHes durch Anmerkungen auf aUes hingewiesen wird, was beim
Ausfüllen des li n k e n TeHs beachtet werden mulJ. Neben dem
Vordruck benöfi-gt der Berechner keine weiteren Tafeln. Es sfeht als:>
alles, was er zum IBerechnen z. B. einer ,Luiischutzkellerdecke benöfigl,
auf dem Vordruck.

,Im fo1genden ist der Vordruck wiedergegeben, der zur Berechnung
von Balken und PlaHen nach den üblichen Bemessungsvelfahren
geeignet isf.
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Bewehrungszeichnung zur Berechnung 3452

'Wohlfi\!II!lIGql lalfi\_q !ll!lIGd Gta  li1Js aiaa hilfi\ - 'Vom
Aus einer von der Reichskammer tier bildenden Künste und der Zentrale für 6as. und Wasserverwendung e. V. in Dresden durchgeführten Architektenia!jung

'1erd 1)11)1.-1"9- Walter L LI < a s, Leipzig

Schon seit dem Weltkriege leidet die deutsche WohnungswirtschaH
unter einem erheblichen Wohnungsfehlbedall. Es ist zwar laufenclund
in sfeigendem MalJe gebaut worden und die Zahl der jährlich erstelltEm
Wohnungen verdient vol/e Anerkennung. Doch ist es kaum gelungen.
über eine Befriedigung des ,dauernden Neubeclarfs durch Hinzunahme
neuer Haushaltungen hinauszukommen. Die erfreuliche .zunahme der
Eheschlie ungen und Bildung neuer HaushaHe haf den Bedarf dauernd
vergrölJert. Die Zahl der abbruchreifen Wohnungen wächst ständig,
wenn man zu einer grolJzügigen Sanierung alter Sladtviertel kommen
will. Der repräsentative Ausbau verschiedener deutscher Sfädte lä t
ganze SlrafJenzüge und Stadtviertel der Spitzhacke anheimfallen und
schafft die Notwendigkeit, vorher, Ersatzwohnungen an anderer Stelle
zu errichlen. Auf der anderen Seite brachfe nicht ,erst der Krieg, son
dern vorher schon die sJarke Anspannung der Bauwirischaft eine Dros
selung der Wohnungserstellung.

Das Augenmerk aller Stellen. und <Fachleufe ist daher schon jetzt
darauf gerichtei, alle Vorbereitungen zu ireffen, .dalJ sofort nach Kriegs
ende die 8auwirtschaft In vollem MalJe einsafzfähig ist, um den Kampf
mii dem Wohn'ungsfehlbedarf aufzunehmen. Neben der Fortführung
stillgelegter und der Durchführung bereits vorbereiteter .Projekte sind
Erörterungen über ein Wohnungsbau.JSoforlprogramm im Gange und
schlie lich erwarten alle das endgültige gro e Wohnungsprogramm, das
nicht nur in Zahl und Umfang, sondern auch in der Güte der zu erstel
lenden Wohnungen alles bisherige hinfer sich lassen wird.

Es ist mü ig. in diesem Augenblick iBefrachtungen über Einzelheiten
dieser zu erwarienden MalJnahmen anzustellen. Eine ganze Reihe von
Voraussetzungen, insbesondere der IFinanzierung, liegen noch nicht klar
und gestaHen daher keine endgültigen Angaben auch in planerischer
HinsichI. Trotzdem ist es richtig, da  die Fachwelt sich ganz intensiv
mit diesen einschlägigen Fragen befalJt, um bei plöfzlich einsetzender
Durchlührungsmöglichkeif bereits weitgehend Vorarbeiten geleistet zu
haben und die Klärung aller technischen Vora.ussetzungen herbeigelÜhrt
zu habeIl.

Die Aufgabe zerfällt in folgende Gruppen:
1. Der Städtehauer hat im Zusammenwirken mit aHen Stellen, angefan

gen von der Landesplanung mit ihren gro en Dispositionen tiber
Wohn-, Indushie- und Verkehrsflächen über die Gemeindeplanung
bis hin zur Einzelaufschlieryung der Grundstücke die Voraussetzun
gen zu schaffen, dalJ baureife Gn.ndstücke in richtiger Lage verfüg
bar sind und die dazu, noiwendigen Au/baupläne vorliegen, in die
sich der .Einzelne einzufügen hat.

2. Für die eigentliche Wohnungsplanung mu  Klarheit über Mindest
anforderungen, die an die GröF}e der Wohnung sowie Zahl und
GrölJe der Zimmer gesleHt werden müssen, geschaffen werden. In
diesem, Zusammenhang wird den im Gange befindlichen Nor
mierungs- und. Typisierungsbesirebungen ein besonderes Augen
merk zugewandt werden müssen, um alle VorteHeeiner wirtschaft
lichen Erstellung .der Wohnung wahrzunehme , ohne in eine,Schema
tisierung über das ganze Reich hin zu verfaHen.

3. Auch in bautcchnischer Beziehung sind. viele Fragen zu prüfen. Die
Erfahrungen unseres Wohnungsbaues bis in die jüngste Zeit hinein
haben gezeigt, dalJ es falsch ist, die technische Ausstaflung der
Wohnungen',zU Gunsten niedriger ErsteHungskosten unter ein Min
destmalJ absinken zu "assen.

4. In gestalterischer Hinsicht mulJ sowohl die äulJere Erscheinung un
serer Häuser, wie auch die ,Entwicklung einer deutschen Wohnkultur
mit besserem Erfolg gepHegt werden, als es bisher der Fall war. E5
gil!, die fähigsten Kräfte heranzuziehen und auszurichten, um auch
den Wohnungsbau wirklich zu einem Denkmal nationalsozialistischer
Baugesinnung werden zu lassen.
Es ist daher zu begrü en, wenn die Architektenschaft durch Vor1rags

veranstaltungen wie die vorliegende dazu aufgerufen wird, sich bereits
jetzt mit EinzeHragen der Wohnungseinrichiung zu bef<:lssen, in dem
vorliegenden Fa\! also mit den MoglichkeHen und Notwendigkeiten der
Gasinstallation. Die einschlägige Industrie sieHt hierfür eine groi)e Zahl
gut durchgebildeter Geräte zur Verfügung und es bedarf oft nur eine
besseren Kenntnis ;:Iieser Geräte und ihrer günstigsten Vcrwendung, um
sie dem alJgemeinen Wohnungsbau nutzbar zu machen. Der Architekt
kann durch Fühlungnahme mit den beratenden Stellen der Gaserzeuger
und -industrie jede Auskunft erhalten. Während die Einrichtung der
Küche für Kochen, ,Bralen und Backen und die Warm wasser bereitung
für Küche und Bad noch am ehesten bekannt sind, lä!j1 man bisher oft
die Einrkhiung der Waschküche, des Kühlschrankes und der Raum
heizung au!jer acht. Gerade auf diesen. Teilgebieten sind aber in de
letzten Zeit wescnHiche Fodschrilie erzielt worden. Es ist kein Zweifel,
da  insbesondere der Kühlschrank ein Einrichlungss!ück der Küd1e ts f ,
das in Zukul1ft kaum noch fehlen darf. Gerade auf knapp bemessenem
Rgum rllii nur bescheidener Speisekammer im meh geschossigen Haus
wird die AufsJeIJung eines Kühlschrankes zur Frischha!tung der leb..ns
mittel und zur Vermeidung ihres Verderbs .:zur unabweisbaren No/
wendigkeit. In der WaschkLiche können die gasbetriebenen. Ge-äfe
wesentlich zur Entlastung der. Hausfrau beitragen,

Für eine Unfer.suchung der Verwendbarkeit der Gasraum eiz:Jng i:TI
al:gemeinen Wohnungsbau sind dringend umfangreiche Unlerst.:chung,",r"
zu empfehlen. Die Vorleile in der Ersparnis von Zeit und Mür.e im
WegfaU von Lagerraum für Kohlen, in der Freisle!lung von 5iaub ...:nd
Ru , bringen für die gasbetriebenen Einzelheizkörper zahl'eicr:e Ver
wendungsmög!ichk it. Es ist im wesentlichen eine F,age des Tarifes, in
wieweit sie auch ..virtschalilich einführbar ist. Da  er aLs Einzefstück 1:U:
Ergänzung von Ofen- oder Sammelheizung den Vortatl der ",m::nesb r:
Bedierrung und Wirksamkeit hat, hat schon jelzt zu zahhichen A:"1iage"'.
geführt

In der Warmwasserbereiiung können je nach der Orrllmkeit gro e e
oder kleinere Geräte mit Erfo!g Bingeselzl werde;:. Au.:;h i;: der be
scheidensten Wohnung sol! in Zukunff wenigsten5 die Srat.:se j1k ! feh
len die unter Umständen schon von einem kleine;, Gerä; allS von cle"
KGd,e bedient werden kann. Sorge ist dafür ::u f'2 W-:, dei) de  Bade.
bzw. Brauseraum erwarmbar ist.

Alle diese Einrichtungsgegenstände sehen. beim A,chit;o-ki'2n Kennt
nis in ihrer Wirkungsweise, Bedienung und ihrem Einbau voraus. Ins
besondere diejenigen Einrichtungsgegsnstände, die. :1.tcrlt n<..ir GdS- ode.r
Wasseranschlu , sondern auch Entlüftung benötigen, m:iHel'1 van vo"n
herein ili der Planung festliegen, um edle bauhd1 11 Anordn.ungen te6t
zeitig treffen zu können.

Selbst wenn aus Kostengrun:::!en in! Augenblick gewisse Geräte nach
nichi erschwingbar sind so mut dach ihr kunHiger A!1Sdllu  ins Auge
gefal)l werden und es 'mÜssen aUe lu- eder Ab!eiltmgen bere,iis je::::!
mit eingebaut sein. Es empfiehlt sld1, die Abmessupgen liebet e;was
reichlicher anzuordnen, als dann vor ':::u kr1dppen Leitungen.. zu s!e!'1,en.
Wenn,in dem einen oder andere:1 Fall die Anschaifungskosten jel i ::u
hoch sind, so gewinnen diejeniger:. Vorschläge an Ir.te,esse, d e seiten$
der einschlagigen S/ellen gemacht worden sind, die die Geräfe,.elf1St
weilen gegen Rafan:iah!i.w9 liefern wolten.

Innerhalb groryerWonngebieJe mU$sen nicht nur die Wohngeb&u.:!e
selbst, sondern auch dIe benotigten Gemeinsmaftsan1agic"11 (Ra!häuc,e.,
Schulen, Gemeinscha:lshausar, HJ :-Heime usw., ferne, audl Kiein
betriebe und Läden) in ausreichender Meng-e vorgesehen: \\'erde'l \nD
auch bel dIesen Bauaufgaben erwachs&n dem ArchHe\-.fart 1;1 Serrei:::ltng,
Belüfhmg und WannwasserveIsorgUr1g wichtige tech<:1\schs- A\.ifgabe<1.
Auch bei diesen Anlagen. kanl1die E:w,gie Gas mil fr oig eif1ge '2:f:::!
werden, ja gerade bel derartigem G$bi>iudeT\ hOlt beispielsweise,' die
Gasraumhei.z:ung mit Eiiu:elkörpern in jÜngster ZeW9ro e EdQ1ge er.::ielL



Schwilzwasser in Wohn-, Geschäffs-, Fabrik- und Da-chräumen .usw.
ist eine unliebsame Erscheinung, die of! zur 'Entslehung VOj1 Schäden
fuhrt, die unbedingt verhindert werden müssen und" in den meisten
Fällen' auch verhütet werden können. Der Bauplaner und der BauausM
führende müssen sich daher eingehend mit dem Wesen dieser Schwitz
wasserbildung verlraut machen, um geeignete Ma nahmen zu ihrer VerM
hindBrung und Beseitigung ergreifen zu können.

Schwitzwasser ist Kondenswasser,.. welches sich aus der Luft ab
scheidet.. !Diese Abscheidungdes flüssigen.. Wassers mu  stets eintreten,
sobald. die Lull in  inem. Raum unter ihren Taupunkt abgekühlt wird
und die Raum!uH stark mit Wasser angereichert ist, und zwar findet
diese Wasserabscheidung dort statt, wo diese w<'IsserhaJtige Luft mit
festen, kalten:FJächen in Berührung kommt.

nie Schwifzwasserhildung hängt, wie schon gesagl, von dem Feuch
tigkeitsgrad der InnenJuft abi fÜr letzteren ist aber auch wieder die
Temperatur der LuH ma gebend. 1 kg Luft, welches mit Wasserdampf
gesättigt ist, enthält bei einem ,sarometersfand von 760 rnm bei den in
der nachstehenden Aufstel!ung angegebenen Temperaturen folgende
Wassermengen:
Temperatur in Grad Celsius -30 -20 -10 -'-0 +10 +20 +30
Wassergehalf in g 0,31 0,77 1,76 3,75 7,51 14,33 26,18

,Anlary zur Schwitzwasserbildung können z.IB, atmosphärische Nieder
schläge geben, welche das Mauerwerk direkt treffen; nafurgem,ä  kom
men hierbei die sogenannten Wetterseiten besonde,rs in 'Belracht. -Das
emged ungene Wasse  verdunslet an der Au enseite wieder, und Je
mehr Wasser das Mauerwerk aufgenommen hat, u'm so länger da,uert
der Verdunslungsvorgangi hierbei triff bekanntfich eine starke Wärme
bindung ein. Um 1 kg Wasser zu verdunsten, sind 539 Kalorien Wärme
er/orderlich; diese Wärme wird zum arrergrö ten Teil dem Mauerwerk
enfzogen. Es trift dadurch eine so starke Abkühlung ,und OurchkäHung
des Mauerwerks ein, da  seine Temperatur auch auf der Innenseile
unter den Taupunkt der Luft sinkt, so da  eine Abscheidung von Was
ser bewirkt wird. Hierin ist oft der Grund su suchen, wenn in bewohn
fen Räumen die Au enmauem auf der Innenseite feucht werden. Die
Wasserabscheidung ist natürlich um so stärker, je grö er der Wasser
gehalt der in Frage kommenden Raumlufl ist.

Die 'Abwehr mu  in diesem IFaJle, besfrebt sein, das Wasser der
atmosphärischen Niederschläge am Eindringen in das Mauerwerk mög.
liehst zu hindern oder es gänzlich von ihm fernz.uhalten.

Eine Mauer wird um so mehr Wasser aufnehmen, je mehr Be
rührungspunkte zwischen ihr und der Feuchtigkeit vorhanden sind, und
je länger das au/1reHende Wasser festgehalten wird. Aus diesem
Grunde wird eine glalle gut ausgefugte Mauer .weniger Wasser aufM
nehmen, als eine rauhe und nicht ausgefugte. Schon .ein guter dichter
Kalkanstrich Ist etwas wirksam, besser dagegen ein glatter Zementpufz
miJ einem D!chtungsmiffelzus,;:tz. Kommt aus irgendeinem Grunde ein
selcher Verputz niehl in Betracht, so können die Au!JenHächen des
Mauerwerkes mit einem wasserabweisenden Anstrichmillel versehen
werden; diese Mittel sind farblose Flüssigkeiten, die keinen IJberzug
ergeben und auch keine Verfärbungen hervorrufen. Die Hehandlung
der Flächen mit diesen AnsfrichmilieJn darf aber nur an warmen Tagen
und auf gut getrocknete Flächen erfolgen. Zu beachten bleibt aber
do,h, dary derartige Schutzma nahmen wahl das Wasser 'und die durch
dessen Verdunstung bewirkte Abkühlung mehr oder weniger /ernha!ten,=
!   läIi!!r  m\JI!!JOI1i!i1 der G  !I!r i11!l!h:MI'JW

Zur Berechnung der Gewerbesteuer bringen wir in Ergänzung der
früheren Ausführungen (Nr.32/40, S. 150) noch eine TabeUe :zum Ab
lesen der Sfeuermerybeträge vom Gewerbeerfrage unter Berücksich
1igung des Freibetrages von 1200,- RM.

Gewer- Gewer- Gewer Gewer.
be- Steuer- be- Steuer_ be. Steuer- be- Steuer

e   g me _ e   g me M e:  g me   e;  9 mefJbetrag bettag betrag betrag
RM RM RM RM RM RM RM RM
1300 1 2600 16 3900 45 5200 881400 2 2700 18 4000 48 5300 921500 3 2800 20 4100 51 5400 961600 4 2900 22 4200 54 5500 1001700 5 3000 24 4300 57 5600 1041800 6 3100 26 4400 60 5700 1081900 7 3200 28 4500 63 5800 1122000 8 3300 30 4600 66 5900 1162100 9 3400 32 4700 69 6000 120
2200 10 3500 34 4800 72 /ur weitere je2300 11 3600 36 . 4900 76 100 RM Ge
2400 12 3700 39 5000 80 werbeerlrag je2500 14 3800 42 5100 84 5 RM Steuer

me befrag mehr-"
Die Sleuermeryzahl vom Gewerbekapital (mindesfens 3000 RM) b 

tragt 2 v. T. (für die Berechnung des einheitlichen Steuermerybe rages
vgl. ,das frühere Beispiel). rOr. W u j h, Berlin,

V<>fd 1:. Biit",w, ile,Ufd
da  sie aber nicht verhindern können, da  freistehende, verhältnisM
niä ig dünne Auljenmauern bei hinreichend fiefer LufHemperafur so
staJ'k abgekühlt werdei1, daf} auf der Innenseite aus der Luft.bewohnter
Räume sich Schwifzwasser bildet, und zwar ausfolgendem Grunde: der
Luft geschlossener RäÜme,ih welchen sich Menschen au/halten, werden
erheblicheWassermengen zugeführt. Durch die Atmung beförderf der
Mensch stündlich etwa 20 g Wasser in die Luft; dies ist aber nUr ein
verhältnismä ig kleiner Teil derWasserabscheidung. Durch Hautatmung
erleidet der gesunde Mensch in 24 Stunden einen Gewichtsverlust von
etwa 1/67 seines Körpergewichles; dieser ist zum allergrö te-n Teil auf
die Wasserverdunstung an der Körperoberfläche zu rechnen.

Wenn auch in den Städten kaum noch eine andere als die elektrische
Beleucht,ung verwandt wird, so sei doch darauJ aufmerksam gemacht,
da  pede andere künstliche Beleuchtung eine gro e Menge Wasser er
zeugt, da jedes Gramm Wasserstoff des die Lampen speisenden Brenn
stoffes e!wa 9 g Wasser Hefert. In Räumen, in denen gröfJere Wasser
mengen durch Kochen verdampft werden ,(Küc:;hen, WaschkÜchen usw.),
ist die Wasserzufuhr zu der Luft besonders graf}. Die Schwitzwasser
bitdung in Räumen, in denen sich Menschen aufhalfen, mu  siels da
6!inlreten, wo die wasserhallige Luft mii kalten Flächen in Berührung
kommt, also an freistehenden Au enmauern, wenn diese entweder in
fOlge tiefer Auryenlemperafur oder infolge "Ion Abkühlung durch
Wasserverdunsfung an der nassen Au enseite stark abgekühlt werden.
Das Absetzen von flü:ssigem Wasser a,uf der .[nnenseile ,einer s<;>Jchen
Mauer kann man nicht oder nicht immer verhüten, wohl aber kann man
verhindern, dal; feuchte Räume entstehen. Im allgemeinen macht dies
bei Wohnräumen keine grof}en Schwierigkeiten; man erzielt u. a. durch
Verkleiden der Innenfläche des Au enmauerwerkes mit Leichtbauplat
ten, die aU'J ein Lalienrost genagelt werden, trockene Wandflächen, auf
denen geputzt, gestrichen ader auch tapeziert werden kann. In Küchen
und ähnlichen Räumen hilH in vielen Fällen ein poröser, ziemlich dick
aufgetragener Kalkputz, der imstande ist, die sich in solchen Räumen
entwickelnde ,Feuchtigkeit aufzusaugen; .ebenso ist für diesen Zweck ein
Putz mif einem Mörtel a.us Zement und Bimssand zu verwenden, der
gleichfalls stark wasserau1saugend wirkt. Au erdem mu  selbstverständ
lich für eine genügende Entfüftung gesorgt werden,

Schwifzwasser in den Dachräumen ist keine seltene Erscheinung.
Haupfsächlich ,bei Neubauten, in denen noch Baufeuchfigkeit vorhanden
ist, kann Schwitzwasserbildung off beobachtef werden. Die in dem
Hause vorhandene feuchte L'uff steigt durch den Treppenflur nach oben
und sammelt sich in dem Dachraum an. Wie festgestellt worden ist,
wird bei einer Dachraumfemperatur von + 1 0 Grad Celsius und ,einem
FeuchHgkeifsgehalt der Luft von 70 v. H. bei einer ,Abkühlung auf
+4,5 Grad Celsius ein Feuchtigkeitsgrad von 100 erreicht und bei wei
terer Abkühlung auf i:0 Grad Celsius wird je Kubikme er Luft 1,75 9
Wasser ausgeschieden. Bei nicht genügender Entlü/fung sammelt sich
dieses abgeschiedene Wasser an der Unferseite der Dachsteine und
tlopft ab. Es entsteht dadUl'ch oft die Vermutung, da  das IDach un
dicht ist. Aus diesem Gl'unde mu  für eine gute Entlüftung des Dach
raumes gesorgt werden. Am besten bewährt sich Wr diesen Zweck das
Einsetzen von Enflüftungssteinen, und ZWar je ein Stein oben und unten
in jedem ISparren/eld; dadurch kann die unten einströmende LuH oben
wieder entweichen. Durch diese LuHströmung findet ein Ausgleich der
Temperatur und eine Erneuerurg der LuH im Di'lchraum statt, so da
eine Schwilzwasserbildung verhindert wird.

",,   ,
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für die einheitliche Bemessung der Mieten von Altbauwohnungen,
bei denen die Grundmiefe nach dem Stand vom 1. Juli 1914 nicht

einwandfrei nachgewiesen werden kann
Von BaL!rat Paul, Kattowitz

Bemerkung: Die nachfolgenden  Richtlinienn haben in Fachkreisen
gro es Interesse gefunden. Der Verfasser ist deshalb ge
beten worden, diese ursprüngJich für den eigenen prak
fischen Gebrauch ausgearbeiteten Richtlinien durch Ver
öffentlichung einem grö eren Kreis von Interessenten
zugänglich zu machen. '

Die Rückgliederung der Osfgebiete in das Gro deutsche Reid,
stellt an den hier eingesetzten Techniker besonders gro e Anforde
rungen. Während es im AJlteich im allgemeinen gilt, die gut eingeM
spielte Arbeit. weiterz'uführen, hat der in den rückgeführfen Gebiets
teilen des Reiches Tätige oftmals erst Aufbauarbeit zu leislen. Auch
auf dem Gebiet des Miet- und 'Pachtwesens haben die poren meist nur
wenig brauchbare Unterlagen hinterlassen. Andererseifs kommt einer
Neufestsetzung der Miet- und Pachtpreise auf einheitlicher, volkswirt
schaftlich zu veriretender Grundlage eine sehr gro e wirtschaftliche
Bedeutung zu.

Die folgenden "Richtlinien", welche sich in der ,Praxis einer ost
oberscl1lesischen Stadt .bereits gul. bewährt. haben, sollen einen Weg
zur einheillichen Bemessung der Miefen zeigen

Der Wert der einzelnen Räume wird nach Punkten festgesetzt,
wobei jeder Punkt einer Miete von 1,- RM je Monat entspricht.



A.. Einfache Wohnhausbauten
1 Zimmer bis 20 qm in Süd-, West- oder Osllage ::::;

bei grö eren Zimmern"je weitere 2'h qm .
Zimmer nur in Nordlage . .
,Küche, .bis 15 qm , "' ' . . . . . . . .
bei grö er€n Küchen je weitere 2Y2 qm. . .
Vorraum, ,flur oderÜiele bis '10 qm. . . .
Wohndiele oder kleines Zimmer bis 10 qm .
bei grö eren','-Wohndielen je weitere 2'h qm .
Mädchenkammer, nicht heizbar, bis 7Y1 qm .
Veranda oder Balkon 5 bis 7  qm. . .
,Baderaum mit oder ohne Aboti. . . . .
besonderer Aborttaum in der Wohnung .

1 Aboriraum im Treppenhaus. . . . . .
1 Speisekammer bis 2 qm . . , . . . .
1 'Garage im ,Grundstück für Privalwagen,Wohnung gehörig . . . . . . . . .
1 Aborlraum im Hof gelegen . . . . . .
für Wohnungen im Hinterhaus je Zimmer. .
für Wohnungen mit Ausgufj im .Flur. . . .
für Wohnungen mit Wasserzapfsfelle im Flur. . .
für Wohnungen ohne Ausgufj und mit Wasserzaplslelle im Hof . . . . . . . . . . , . . =

10 Punkle
1 Punkt
9 Punkte
5 Punkte
1 Punkt
2Y2'Punkle
5 Punkte
1 Punkt
2% Punkte
21fi Punkte

2'h-S Punkte
1 Punkt
o Punkte
1 Punkt

10 Punkte
1 Punkt
1 Punkt
1 Punkt
1 Punkt

3 Punkte

B. Bessere Wohnhausbauten
Bei besserer AusstaHung wie: .Doppelienster, Kastenfensler, Parkett,

Linoleum, bessere öfen, Fu bodenpla"en im Bad usw. ist ein Zuschlag
VOn 5 bis 15 % zu geben.

C. Sehr gute Wohnhausbaulen
Bei .besonderer Ausstattung wie: Fahrstuhl, Zentralheizung, gekachel

tes Bad, besondere Wascheinrichfungen usw., ist ein Zuschlag von 15
bis 25 % zu geben.

Bewertung der Sfockwerk!:lage bel Wohnungen ohne FahrstuhlErdgescho  . . . . . . . . 0 Punkte
I. Stockwerk für ,jedes Zimmer. . . . . . . 1 Punkt
11. Stockwerk für jedes Zimmer. . . . . . . Y1 Punkt
1][. Stockwerk für ,jedes Zimmer. . . . . . . 0 Punkte
IV. ,Stockwerk für jedes Zimmer. . . . . . . 'l2. ,Punkt
für jedes weitere Stockwerk und jedes Zimmer Y. Punkt

Bewerfung der Lase
Für die .Bewertung der Lage empfiehll es sich, das Stadtgebiet in

mehrere Zonen - im vorliegenden Fall 3 Zonen - aufzuteilen und
diese in einem Plan festzu!egen.

a) St.adtzentrum I. - Zuschlag von 20-25 %
b) Stadtzentrum 11. - Zuschlag von 10-15 %
c) Vorstädle - Abzug von 5 %

bei gröf}eren 'Entfernungen bzw. bei .lage an nichl ausgebauten
StrafJen kann ein weiterer Abzug von 2Y.-5 % iOngereclmef werden.
Diese Richtlinien lassen sich auch für die Errechnung der Miefen

von 'Wohnungen in 'Grundstücken verwenden, welche nach dem 1. Juli
1914 errichtet wurden. Ist in einem solchen Fall die Aufstellung
der Werfs- und ,Ertragsberechnung iiUS Mangel an einwandfreien
Unterlagen nicht möglich, so führen die nach vorstehenden Richtlinien
errechneten Mieten unter Hinzur-echnung eines Neubauzuschlages von
10-25 % 'je nach Baujahr und Güte der Ausführung ebenfalls zu
brauchbaren Ergebnissen.

Ba"k@siefdiiberie"t;mmg wä!'!refdd des I{rieges
Der Reithsarbeifsminisfer.
IV.a 2 Nr.2007aI171/40. Berlin, den 30. September 194fJ.

Wiederholte Anfragen über die Förderung von Volkswohnungen
und Kleinsied!ungen ,;wf der Grundlage der neuen günstigeren Vor
schriften, namentlich auf der Gr:undlage der Schlüsse!zahlregelung,
geb,en mir Veranlassung, einige bereits in Einzelbescheiden geklärte
Frag'en a I I 9 e m ein klarzusfellen,

Den neuen 'Förderungsvorschriflen ist eine allgemeine Rückwirkung
nicht beigelegt. Sie gelten daher an sich nUr .für neu e Wohnungs
und Siedlungsvorhaben, für welche nach Bekanntgabe der betreffenden
Neuerungen Bewilligun-gsbescheide erleiIf werden. Wen sich indes bei
einem, I r ü her b e will i 9 t e n Wohnun-gs- und Siedlungsvorhaben,
das erst begonnen wird oder noch in der Ausführung
beg r i f f e n ist, herausstelH, dafj, es auf der Grundlage,des früheren
Bewilligungsbescheides infolge veränder er Verni:Hfnisse auf dem Bau
markt (Preiserhähungen, Ma nahm'en,zur Bewirlscoaftiing der Baustolle,
Mangel an ArbeitskräHen, Einschränkung von Neubauten usw.) oder aus
anderen Gründen (i. B. wegen viährend der Bauzeit eingetretener
Frostschäden, Sturmschäden, Wasserschäden usw,) nicht mehr durchlühr
bar ist und deshalb der alle Förderungsantrag zurückgenommen und
an seiner Stej]e entsprechend den veranderten Grundlagen ein neuer
Förderun.gsanirag gesiell! werden mufj, so bestehen grundsätzlich keine
Bedenken, -da  die Bewi!!igungsbehö de den früheren Bewil!iglJngs
bescheid aufhebfund aul der Grundlage der neuengunstigerel1 Vor
sch,riften, namentlich der Schlüsselzahlregdung, einen neuen Bewilli

g.ungsbescheid erteilt. .Aus dem g!eichen Grunde iist nichfs dagegen
emzuwenden, wenn bel Vorhaben, über die früher bereits nad1 Maf}
g b.e der Sch!üss.elzahl entschieden worden ist, eine Ergänzung des Be
wlIlJgungsbeschel.des auf Grund einer neu festges!e!Hen Schlüsselzahl
vorgenommen w rd, wenn die alte Schlüsse!zah! den kdegsbedJngfen
Verieuerungen nlchf mehr gerechi wird. Der bisherige Bewi!!igungs
besch id behält in solchen Fällen sinngemä  die Bedeutung einer Ge
nehm]gung zum vorzeitigen ,ßaubeginn. Hierdurch, wird Vor allem die
Mö lichkeif g s.chaffen, bei denjenigen Arbeitefwohnstä!len, deren
F rllgste!lung I fo!ge der d rch.. den Krieg bedingten, Verr,äHnisse ver
zogerf. worden ]51-, die Verteuerung der Bausfolfkosten und die sonsti
gen unvermeidlichen Mehrkosten in einem gewissen Umfang auszu
gleichen und gleichzeitig eine Erhöhung der Belastung (Miefe) über
das !.ragbare. M<;ry hinaus zu verhindem. Desg!eichen können auch
Ver.zogerun.gen m der Bauvo1!endung oder Kostenerhöhungen durch
Frost-, Sturm- und Wasserschäden usw. zur EifeiJung neuer Bewi!
ligungsbescheide auf der Grundlage der SchlüsseJzah!regeJung Anla
geben.

Das v rgenannnte Verfahren darf auch darm Platz greifen, wenn zu
sammenhängende Vorhaben mit zahlreichen' Einheiten durchgefüh;t
werden undtei!s vor, -teils nach Veröffentlichung der günstigeren Vor
schriften Bewi1ligungsbescheide erfei1i sind oder edeil! werden. Bei
solchen Vorhaben wird zur vermeidung verschiedenariiger Finamierun
gen, ungJeichmäf}iger Belastungen und dadurch bedingter Unbi!lig
kaUen eine Umstellung oder Anpassung an das Sch!üsselungsverfahren
im Einzelfall vertretbar sein, Ich ersuche jedoch darauf zu halfen, daf;
von dieser Ermächtigung nUr diOnn GebralJch gemacht wird, wenn ein
z1Ningendes Bedürfn.is vorliegt.

Bei dieser Gelegenheit weise ich darauf hin, daf; Volkswohnungs
mittel des Reichs bei mir für alle Bauvorhaben angefordert werden kön
nen, für die das vom Generalbevollmächtigfen fUr die RegeJung der
Bauwirtschaft erlassene Neubauverbot keine Anwendung findet ode: für
die Aumahmegenehmigungen vom GB. Bau oder seinem Gebiehbeauf
fragten erteilt sind,

!m Auftrag: Dr. S ch m i d f.

1 .d$\iI1e$em1.=" , . '  ,-  =

!:las fehlende Trel'perogeläfdder im V,ngarten
des Einfamilienhauses

Dr. E. hatte sich vor einiger Zeit in Ber!inMCharloltenburg ein Ein
familienhaus errichten Jassen, zu welchem vom Vorgar!en her eine aus
zwölf Stuf n bestehende Treppe führte, Bei der Gebrauchsabnahme be
anstandete die Baupolizei, da  die Treppe mit keinem Ge!änder ver M
sehen war, und machte dem Besitzer des Einfamilienhauses eine ent
sprechende Auflage. Die polizeiliche Verfügung focht Dr. E. mit de  Be
schwerde und nach deren Zurückweisung mit der Klage im Ve;"-Hal
tungsstreitverlahren an und erklärte, die Sicherheit werde nicht durch
das Fehlen eines Gelanders beeinträchtigt, da die seitliche Bösd1un9
mit Rasen belegt sei; durch die Anbringung eines Gelär:clea an de
Treppe würde die architektonische Wirkung gestört. Das Bezirksvermd
lun.gsgericht erkannre aber aut Abweisung der von. dem Eigenfümer e.
hobenen Klage und erachtete die polizeiliche Forderung, dia Treppe
n1H einem Geländer zu versehen, für berechtigt. Wenn das Fe\1ien. eines
Geländers die Sicherheit der Treppe beeinträchtige, so haben c-e;r.
gegenüber architektonische Rücksichten zurückzutreten. D". E. könne
keine Rechte für sich daraus herleiten, wen.n bei anderen Treppen "i&
genügend Rücksicht auf das Moment der Sicherheit genor;1me01 worder1
sei. Wenn 9 17 (6) der .Bauordnung eine Ausnahme für Ges01ofyheppe;-,
in Einfamilienhäusern vorsehe, so gelte diese Sestimi1'H!i1g ;1 d17 für
Treppen, die im Freien liegen. Gegen dieses Urteil legte Dr. ':::. Rev 
si on beim Oberverwaliungsgericht ein und suchfe nech::C:'Neis::o;;, daf)
die polizeiliche Auflage auf Ermessensmlf}braucr. be'uf:e; es 'Nürden
R-egre ansprüche von Unfa!lgeschädigten belürchtet; e>, sei auch nicht
ersichtlich, inwieweit vorliegend dia Sicherhei! dw d1 dos fehlen eines
Geländers an der Treppe gefährdet werde. Da$ Obe'\er,. o!iu;'\gsgericht
wies jedoch die von Dr. E. eingelegte Revi. i"n aLs I.:nbegrundei zurück
und lührte u, a. aus, die Vorenfsd1eidung lasse keinen R"rnfsirdum er
kennen. Die Vorschriften der Bauordnung se;en ::wir:gender Naiur, so
fern nicht ausdrücklich A,usna.hmen zugelass"n s.e:eil. Es sei nicht zu be
anstanden wenn die Saupoiize.i de::n kJager:den EigenW:mer die An
bringung 'eines -Geländers an der Treppe .o,ufgegebe  hi3:be. Eine An:
wendung des 9 17 (6) der Bauordn:.mg dU; den vQrllegenden raU sei
nicht angängig, da es sich nicht um eh"" Ge 6o treppe in einem Eili
familienhaus, sondern um eine im Freien liegende Treppe handle; der
17 (6) 1c. sei eine AU$nahme-vorschrift und, müsse da er eng aus
gelegt werden. An eine Treppe im Frellan se:en auch hohere Anfo 
derungen zu steIlen, da. sie auch von !rerndeCl Personen benulrt werde,
während Gaschof}lreppen in Einfam;!ienhäusern nur von den Familien
mitgliedern des Eigentümers begangen weden. (OberverwaHungr,
gericht. Aktenzeichen: )V. C. 116. 37. - 159.38.) (Nachdruck verb

!)er Polier i.1 \{erirsler des !3ehie!>eg
Zur Geltendmacrmng von tarifliche;':! Amplikhen

Nad1 der Reiddarifordnung fÜr das Baugewerbe (9: 5 Nr.10) ver
fallen Ansprüche alls dem Arbeilsverhälinis, wenn sie nicht binnen sechs
Monaten nach dem EinlriH der FäJligkeit dem Betriebe gegenüber ge1
tend gemadÜ werden, In einem Fa!!e hahen zwei MC'iUrer tarifliche
Fahr  und Wegege!da!l5prüche innerhalb der genarmten Frist den



PoHaren gegenüber erhoben. Das Reichsarbeihgerichf hatte nunmehr
zu entscheiden, ob die Maurer damit ihre Ansprüche dem Be tri e b e
gc gen übe r gellend gemacht haben. Diese Frage wurde vom RAG.
mit folgenden grundsätzlichen Enfscheidungsgründen bejaht:

Wenn .. in der VE! fa!lklausel von einer Gellendmach'ung der An
sprüche dem Betriebe gegenüber die Rede ist so sol/ damit in e'rster
Reihe zum Ausdruck gebracht werden, da!) zur Erhaltung der Anspr,üche
eine gerichl!icha Oeliendmachung innerhalb di2!r Frist nichferforderlich
ist. Eine Ge!iendmachung gegenüber dem Führer des Befriebes selbst
ist nicht vorgeschrieben, sie kann auch einem V,ertreter gegenüber er
lolgen. Däs muf; vor allem für GefolgschafJsmitglieder gellen, die auf
auswärtigen ,BausteUen beschäffigt sind. ,Für sie ist der Polier die von
dem Befriebe eingesetzte Autsichtsperson, welche für sie in allen An
gelegenheiten ihres Arbeitsverhältnisses maf;gebend ist. Er teilt die Ar
beijen ein, beaufsichfigt sie und zahlt insbesondere auch den Lohn aus,
Er ist deshaib für die an der Baus/elle beschäftigten Ge/olgschaffsmif_
glie.der der Vertreter des Betriebes, an den si'e sich mit ihren Wünschen
und Beschwerden zu wenden haben. Die Gelfendmachung der An
spruche dem Polier gegenüber muf; der Befriebsführer gegen sich
gel.len lassen. "Reichsgerich/sbriefe.   (RAG. 233/38. _ 19.4.1939.)(Nachdruck verboten.) K. M.

Bve!!au. Te ch n i s ch c Hoch s ch u I e. ]m Auryeninsfitut der Tech
nischen Hochschule 8res!au spricht <'Im Donnerstag, dem 24. Oktober
1940, 20 Uhr, Hörsaal 329 der Technischen Hochschule Breslau U er
zeile 27, Oberingenieur Dipl.-Ing. H. J a e s ch k e, Technische Hochschule
Breslau, über das Thema: "Tätigkeit und Leben eines Auslands
ingenieurs." (Mil Lichtbildern.)

Posen. S t aal s bau s ch u I e. Die Staatsbauschule Posen hai eine
Bau s t 0 I f p r ü I s f e r I e eingerichiet, in der die normenmä ige Prü
fung fast aUer Baustoffe vorgenommen werden kann. _ ,Anfang Ok
tober wurde die alte T-radilionsfahne der ehemaligen Königlich Preu i
sehen Baugewerbchule Posen vom Jahre 1861, die über 20 Jahre lang
in der Staatsbauschule in Deuhch Krolle aufbewahrt worden war, wieder
In die Obhut der Posener Staatsbauschu!e übernommen. In der Staals
bauschule Deulsch Kron'e war auch eine Ehrentafel mit den Namen der
im Weltkrieg gefaflenen lehrer und Schüler der ehemaligen Bau
gewerkschule Posen untergebracht, die bei der 'Fahnen übernahme in
der Posener Staalsbauschule eingeweiht wurde.

Leisfungsrichtsäh:e fU, Bauarbeifen des Fachamtes "Bau  der DeuJschen
Arbeitsfront mit KommentÖ1r, Mau re r -, Ver p u t z e r- und
IFliesenlegerarbeiten derOsfmarkgaue und Zimmerer-,
Be j 0 n - und Ein s ch alu n g s a rb e i t e Ader Ostmarltgaue;
beide Hefte herausgegeben ,von ,Bauing. 0110 G r i e m, .Reichsfach_
gruppenwalJer im Fachami Bau. Verlag der Deutschen Arbeits
front GmbH., Berlin C 2, Märkischer PIalz 1. Preis kart. je O,80,RM.

Wir haben schon mehrfach aul die <Leisfunqsrichfsälze für Bauarbeiten
als Maf;s!äbe für die Berechnung des Leistungslohnes, aber auch auf
ihre Bedeutung für die PreisermiHlung hingewiesen. Für die 0 s t
m a r k gau e liegen nun die zwei handIichen Bändchen vor, die
Maurer-, Verputzer- und Fliesenlegerarbeiten in dem einen und Zim
merer , Beton_ und Einschalungsarbeifen in dem anderen umfassen.
]n10Jge der Verschieden heil der Leisfungseinheit fÜr die einzelnen Ge
biete des Reiches, die in der Verschiedenarligke:t der Arbeitsweisen
begründe! ist, ist diese Oslmarkausgabe nofwendiq geworden. Für
leser auryerha!b der Osfmarkgaue kommen die fi.ir ihr Gebiet gültigen
Leistungsrichtsäfze in IBe1rachl. Wir bitten, dies bei ,ses teilungen der
Bändchen zu beachten. Die Berechnung des Leislunqslohnes geschieht,
indem der Leistungsrichtsatz mit dem jeweiligen tariflichen <Lohne ver
vielfälligf wird. Die Bdndchen enthalten in übersichiJicher Tabellen
form die Angaben für Zeitaufwand der gebräuchIichen Arbeiten. Die
einzelnen 'Leistungen sind klar und eindeutig beschrieben und zweck
mä ig auseinandergehaJten. Der Zeifaufwand wird in hunderisiel
Stunden anqeqeben. Getrennt ist nach Facharbeiler- und 'Hilfsarbeiter_
stunden. Einführende Worte, prakfische Berechnunqsbeispiele und ein
kurzer Kommentar zu den Leisfungsrichtsäfzen führen in ihre Hand
habung ein. Die leistunqsrichtsätze für Bauarbeilen dürfen bekannt
lich nur mif Zustimmung der Reichstreuhänder der Arbeit im Belriebe
eingeführ! werden. Es empfiehH sich, Anträge auf Einführung recht
zeitig beim Reich5ireuhänder der Arbeit zu sfellen. In einer Reihe
deu/scher ,Baubetriebe werden die ,Leislungsric:htsätze geqenwärlig prak
fisch erprobt, mit dem Ziele, sie nach Bewährunq allgemein einzu
führen. Wenn auch hier noch einiQe Zeit verqehen wird, und sich
vielleicht noch VerbesserungsmöqJichkeifen ergeben werden, so ge
hören die leislungsrich/säJze hir Bauorbeiten bereits heule zum
ozialen und wirischaftlkhen G run d,v,., i $ sen cl e s Bau fach
man n€ s. Wir emple/1len daher dringend die Anschaffunq der billiqen
Bändchen und ihre Durcharbeitung auch dann, wenn zunächs/ die ,Ein
führung der Leislungsricntsäfze im eigenen Betriebe noch nicht Qeplan' is . Dr. R e u t e r, Berlin.

f!!aiiekiJ  e. " . -    ,   ""
Frage Nr. 30. (Da ue rt die Ha flu!'! g für di e! seI ieru n 9 s

o rb elf e n noch an?) Einige Häuser sind auf einem Baugelände mit
besonders hohem Grundwasserstand errichtet worden. Hei Abgabe des
Angebotes habe ich, als mit den Grundwasserverhältnissen vertrauter
ortsansässiger Baumeisfer, den Hauleiter auf die Höhe des Grund
wassersfandes aufmerKsam gemachf und erklärt, da  ich die: im Lei
sJungsverzeichnis und in den Zeichnungen vorgesehene Isolierung nicht
für ausreichend erachte. Bei der dann folgenden Bauausmhrung hat der
Bauleifer jedoch die 'Isolierung dem leistungsverzeichnisse entsprechend
herstellen lassen. In einem Schreiben halfe ich andere Vorschläge zum
V'ermeiden der etwa zu befürchtenden .unzureichenden Dämmwirkung
gemachf und gebeten, die Isolierung, die von mir nBch dem Anschlage
fachgerecht ausgeführt werden würde, nach ihrer ,Fertigstellung abzu
nehmen. Ich hafte in dem Schreiben betont, cla  durch diese Abnahme
j e d e weitere Haftung für mich, wenn durch ungleiches Setzen des
Bauwerks die !solierung später undicht werden saUfe, entfallen und von
mir abgelehnt werden würde, ,oer Bauleiter wies dann schrHtlich
darauf hin, daf; für die Isolierung dieselbe Gewährleisfung wie für
meinE' anderen Arbeiten gilt. Nach ausdrücklicher Vereinbarung girf die
"gesetzliche" Haftung für meine Arbeiten. Die Isolierung ist inzwischen
abgenommen worden. In dem Besfätigungsschreiben hierüber schreib!
der Bauleiter, da  ich Zerstörungen der Isolierung durch Setzen des
Bauwerks nicht zu verheten habe, da  ich aber weiterhin im vertrag
lichen Umfange haHen würde. Ich habe daraul geantworfef, da  ich
nach der Abnahme je cl e Gewährleistung ablehne und mich auf mein
früheres Schreiben bezogen. Der Bauleifer antwortete mir, da  die Ab
nahme sich nUr auf er,kannfe Mängel erstrecke, wenn Schäden nachweis
lich auf Fehler in der Ausfühl"ung zurückzuführen seien, dann bestehe
für diese meine Haftung natürlich weiter. Is! meine frühere Erklärung,
da  ich nach der Abnahme nichf mehr haffen werde, en/scheidend?
Bezieht sich die Abnahme nur auf "erkannl'e  Mängel? B. H' f N.

Anlwort auf Frage Nr. 30. (D aue r t die H Cl f fun g für die
] sol i e r   n 9 s a rb e i t e n noch an?) Der Hinweis darauf, da!) die
gesetzfiche" Haftpflicht gilt, bedeutet, .da  der Streitfall nicht nach den
Regeln der VOB., sondorn nach denen des Bürgerlichen Ge'setzbuches
zu beurteilen ist. VOrerst die Abnahme. Sie bedautef, da  die Vertrags
parteien die Bauleistung zunächst als in der Hauptsache ferliggesfellt
ansehen. Will sich der ,sauherr sein'e Ansprüche aus be k a n n f e n
M-ängeln erhalten, so hai er dies ausdrücklich bei der Abnahme zu er
klären. Spätere diesbezügliche Erklärungen sind unwirksam. Auf bei
der Abnahme ni ch t er k an n f e M ä n gel 'erstreckt sich die in der
Abnahme liegende Haftungsbefreiung grundsäfzlich nicht. Hinsichllich
solcher Mängel wird also im Umfange der Halfungsfrist, die nach dem
Gesetze fünf Jahre beträgt, weiter gehaBe!. Soweif der Bauleiter die
Fortdauer der Haftung auf dem Wesen und der Wirkung der Abnahme
begründei, läf;1 sich ihm d<'Jher der Haftungsa'usschlu  nicht entgegen
hallen. Nun aber ist in dem streitigen F=aJle eine Ablehnung der Haf
tung infolge der vom Bau/eifer gewählfen, nach An$ichl des Bau
gewerbetreibenden unzureichenden Isolierung, wohl gegeben. Dje
Rechtsprechung besagt, dar} der .ß a u her r für s ,e i ne A n 0 r d nun _
gen dann ha f t e t, wenn er deren Bede'utung und T,ragweite über
sehen kann. Dies ist, wenn ein Hauleifer, also ein Baufachmann, eine
Anordnung erteilt, zu bejahen. Der Gedanke, den Besteller (Bauherrn)
einen Teil der Halfung tragen zu lassen, nämlich den, der in seinen
Anordnungen begründet ist, findet sich, aJlerdings für die Zeit Vor der
Abnahme, in 8GB. So 645. Es ist wohl kaum etwas dagegen einzuwen
don, die Haftung des fach k und i gen Bauherrn für seine Anordnun
gen auch nach der Abnahme als gegeben anzusehen. Nun ist aber dar
Haftungsausschlu  des Baugewerbetreibenden an ein Zweifaches ge
bunden: er hat nach Treu und Glauben dem Bauherrn Me!dung zu er
stalten, wenn er im Hinblick auf die vorgese.hene Ausführung Bedenken
hat. Diese Bedenken sind, wie die Frage ergibt, durchaus geltend ge
macht worden. WHI aber der Baugewerbetreibende von seiner Gewähr
leistungsverpilichtung hinsichtlich besfimmfer Anweisungen des Bau
herrn frei werden, so fordert das Reichsgericht, dar; es einer aus
d rück I i ch e n Aus s ch I i e   u n g der Ha f tun 9 i m ,8 a u ver _
J rag e bedarf. Nach den Darlegungen des F(agesfeJiers ist im Bau
vertrage von dem Haftungsausschlu  fÜr die nach den Anweisungen des
8auherrn auszuführenden Isolierungsarbeiten nichts gesag1. Bei Berück
sichtigung dieser Entscheidung würde der Haffungsausschlu  nicht in
der gehorigen Form vereinbari worden sein und damit die Haftung des
Baugewerbetreibenden für bei der Abnahme nicht  rkannle Mängel
weiterbestehen, mit Ausnahme der Fälle, da  durch Setzen des Bau
werkes oder durch Zerstörungen ,Dritter Schäden en stehen würden. Für
einen Rechtsstreit besteht die a u   e r 0 r den t! i ch e Ge f a h r, clafJ
der Baugewerbetreibende als nichl aus seiner Haftung enilassen ange
sehen wird. Eine nach Verlragsschluf; erfolgte Vereinbarung, da  der
Ba,ugewerbetreibende für jede Haftung aus seinen Isolie ungsarbeiten
befreit ist, isf ebenfalls ni ch t zustande gekommen, da der Bauleiter in
zwei Briefen auf die Fortdauer der Haftung hingewiesen hat. Unter Hin
weis aul Treu und Glauben und a,uf die oben genannte Entscheidung
des Reichsgerichts, die den fachkundigen Bauherrn für seine Anordnun
gen haften lassen will, könnte als ein V€rsfo  gegen T'reu und Glauben
angesehen werden, wenn der ,Bauherr den Baugewerbelreibenden aus
etwaigen Schäden in Anspruch nehmen will, obwohl die Bauleistung
dem leislungsverzeichnisse enlspricht. Eine soforl1ge Freistellung von
der Haffung scheint deshalb im Sfreiflalle nicht gegeben, aber wenn in
Zukunft der Bauherr den Baugewerbetreibenden aus 'schäden, die sich
aus der Isolierung ergeben, in Anspruch nehmen sollte, so würden ihm
die genannten recht beachllichen Argumente entgegengehalten werdenkönnen. Dr. R., B.
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Tilrifllrdilllng für das ])
IIlIm 26. H. 1936

TarJiregister Ne. 95/47
Urund des & 32 Abs.2 und S 33 Abs. I des Gesetzes zur Ordnung

tiotwlen Arbeit erlasse ich nach Beratung im Sachverständigen_
uß folgende Tarifordoung.

Tarifordnung für das Baugewerbe im Deutschen Reich vom
';embcl- 1936 (ReichsarbeitsbJatt vom 5. Dezclnber 1936) "wIrd fo!
Jlnaßen crRänzt:
,vird foh ender S 5 a eingciugt:

S 5 a: Erscltwerniszuschläge
len t:i  Die GefolgschaftsmitgJieder haben fur die Zeit, in der sie mit einer
äh- [rJokenden  rbeiten heschäftigt werden, Anspruch auf den nachstehend
;    'ijS aufgefÜhrten ErschwerniszlJschlag: Rpf Je Stunde
",je ,:Vi il S S e rar b e j t : Arbeiten, bei denen der Arbeiter im \-Vas
er- ;ser oder im Schlamm oder in fiussiger (nicht sfampffähiger) ße
mg ,:tomnasse steht oder sonst in erheblichem Maße mit \\fasser OdCI

'2Fli rSt Ru :r\      di  7 r;tSticfCI .uu.d  in r .Ti f  v n .mehL: i5

is l;i S liung  va s rd.ichtel: Sti fei u;ld. g;ri g;re  Tiefe 'aj
für '25 cm entfäIlt der Zuschlag ganz. Bei vorübergehender 'Wasser
ein dtkr SChlammbiJdung info]ge Niederschlags besteht kein An
lch 'spruch auf den Zuschlag. Drainierer haben bei Drainagearbeiten
die a}lf den \tVasserzuschlaiI keine!] Ansnruch, wenn für sie ein be
:e11 'sonderer Tariflohn gilt.
)er '(10 h e Ar bei tell: Iierstelllln;; und Beseitigung VOll Außen
en ,lir1d HallenriJstllngen, Arbeitcn auf einfachen l.eHergerListen oder

f;M;;x Li   n  'O;e :l: n ? \     agd: e igi r   :rU  I    eil  iM6h
tibe,' dem Arbeitsbodet] arbeitet .

;tJiL;,t  T   ü   a i:r ci aE:  n     !l T    Pdi   I il .t!f diesen Zu
de - 1l1tJerhaJb der Feuerungstechnik gcllen als hohe Arbeiten nUter KlIHstgerüstarbeiten. . . . . 25Ib. Abbrucharbeiten am Schornstein 10
IS- ,:$;c i: IH [\ t zar bei t : Arbeiten in gebrauchteu Aborta.nJagen . 25
n  A'l'bden, die im Verhältnis zu deu sonstigen A,-beiten. die der
Il-A(rbeiter dem Gewerbezweig, in dem er tätig ist, [lud SCl1lem
er ,ffc!i nach auszuführen llat, allßergewöhn!ich sclwilllzig sind. . ] 0
tfti ,"-.rbeite11, bei denen der Arbeiter in erheblichenl ivlaße mit
e1l R)\l:dl. Ruß oder Asche in BerÜhnmg kommt, , . .
at  $!t' ß e Ar bei t: Arbeiten in Räume1i, in denen eine TClH
1- "lwr von mehr als 40 Grau Celsius lJerrscht, sowie Arbeiten
ll- kurze Zeit zuvor außer Betrieb gesetzten Feuerungen. \'\"ooei

Steine nicht mit b10ßer Hand ang-efaßt werden können. . . 10
defolgschaftsl11!tg!leder bci Dichtnngs- und k.;phalttcr!tnKs
'elten haben auf diesen Zuschlag keinen AlISPfllCh, wenn :fÜr
ein besonderer Tariflohn gUt
Arbeite!] an eil]zeln zu reparierenden Öfen von in l-3etdcb
ndliehen ßatterien, sofern die TelTlperatl1r an der Arbeits
ie mehr als 40 Grad Celsius heträy:t, sowie Arbeiten an in
"leb beiindHchen Regeneratoren und Gaskauälen lInd das AulieBen von Öfen, . . . . . . . . . . . . .
are a r bei t: Arbeiten, bei denen der Arbeitet l11il Karbo
'1111, XyJIamon. Teer, Bitumen, Klebeallstrich. Sä1ll'en, 5tzen

1 Stoffen oder Säuredäl11pfcll in BerÜhrung kommt, worunter
eh Arbeite\] Init frisch imprägnierten Hölzern, sowcit diese11 abfärben, fallen . > . . . . . 10
fiel Stellt!n  eitles Schutzanzuges. . . . . . , _ , , . 5
üefolgschafts1l1itgUeder im Eisel1bahnoberbau, im Teer- lind
phaltstraßenbau, bei Dichtungsarbeiten llud A.'3phaltienJIIgs

'ten haben auf diesen Zuschlag keincn Ansprnch, Weil!] fÜr
11 besonderer Tariflohn gilt.

Ahsällem VOll Gebä11den
Arbeiten mit Asplit

11 e n t ar b e j t : Arbeiten mit Zement mit bcsor!Jer  starker
bentwickJung , , , .
chÜtteruugsarbcit: Arbeiten, bei denen \Verkzeuge
endet \verden, die eine erhebliche Er-sclliltterl\ug des Korvenlrsachel] , , , _ _ _ . . . . . . . . . . .
aschiJ1isteu und Mineure haben auf diesen Zuschlag keiueu
fll<.:ll; Rammel' habel! allf ihn ke!IIeu Anspruch, wenn flir sie
esoude:rer Tariflohn gUt

ha c h t a r bei t: Arbeiten in Schächten, die einen Quer
llitt V01l weniger als 4 qm haben und 111e11r als 4 m tief sind 15

rbeiten iu Tl1nnell1, Sto1[en und oben geschlossenen Kanälen 15
Arbeiten in Bergwerken (unter Tage), so\veit sie nichtDpschaftspflichtig sind 1$
ach eid rah t a r bei t ; Arbeiten mit Stacheldraht. 10
I" IIC kJuftarueit: bis 0,5 kg!qcJ1l überdruck. 20bis 1,5 h:gfqcm überdruck 50bis 2,0 kg/Qcm überdruck 75bis 2,5 kg/qcm überdruck _ 100bis 3,0 kgJqcm überdruck . 150
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Tau c It a r 1) e j t e n ; bei einer Tallchtiefe bjs 5 111
hei eine! Tauchtiefe bis ]0 lJ1
lH J einer Tauchtiere bIs 15 111
bei einer Tauclltfefe bis 20 1\1
bei einer Tauchtiefe bJS 40 m

Ri:>I je Smnde

tmi: am 2  Januar 19-H in Kraft.
B e r J 1 n, den 27. September 1940.

Der Reicbstreuhänder der Arbcit iür das \Virtschaftsgebiet Brandenburg
als Sondertreuhanu r.

gez. Dr. D B.. e s c h n e r.

Tarilordl1ui'lg zur  rgäl!ilmg der famililmheimfi!hr!s
fegelL!llig im !Baugewerbe LI. in den BaLmebel!Qewerben

TarHregister :\'r. 95.'46

25

10

,.Der Zeit der L!IIUllterorociJcneli
eincm Betrieb stehen ferner ZciIen
olchell Betrieben gleich. die z\\-a
Jedoch unter eine andere Tarirordmm.s: zur
heimfahrt Cu während der Krieb":,zeil f,J!er:.
Oefolgschaftsmitghed ans einc!!l umcr eine
nungen fallenden Betrieb in einen Be rieb
IlebelIge\\-erhes dieilstverpflichtet ISt:.

ß er I j 11, deIl 30_ September 1940.
Der I{cichstreuhJinder der Arbeit für das \virtschaitsgebiet Brandenburg

als Sondenreuhiillder.
g-cz. Dr. D a e $ c Ir I! er.

]5

ßb 10. Oktober Berillulige!1 wieder bEim Liilidg!:i'i!:i1!
Zu Beginn des Krieges \vurde bekallntlkh GJ.s P r Ci z e ß ye r f a 11 r C )I

ye re ilJ fa eh t. Dle amtsgerichtlic!Je Zustämjigkefrsgrenze Wllrde Yon
500 1(M aui 1500 RM erhöht. die ßerufungsSUJJllHC \ on 100 R,\I auf 50U R.l\-l.
Weiter \\'urde bestimmt. daß Über ,He BeruÜmg:  eg:en anmgerichtllche Ur
teile I!icht wic fflitter das Überg'eordnete Landgericht. sondern das Obcr
!andesg;ericht entscheiden soUre. Schließlich hatte nach der \ -ereiniachnngs
verorduung in erstinstallzHchel1 LaJldg.erichlssachcn nicht mehr die mit drei
Richtern besetzte ZivilkarIJmer Z\l et1ts heiden, sondern ei,n puzelnch.teT.Diese eiuschneidenden ivtaßnahmen smd nunu]ehr durch e1l1e Heue "Ver
ordnnng; teilweise rÜckgängig gemacht \\-orden. _-\b 10. Oktob r 19-10 e1lt
scheiden Über Berufungen gegen amtsgerichtliehe Urtetle nicht JJi hr die
Oberlalldesgerichte, sondern wieder 'wie früller die Landgerichte. Vorans
setznng ist jedoch, daß das al1gefochtene Urteil <1.111 10. Oktob r o.der späterverl\iindet worden ist. Die his zum 9. Oktober erlassenen Urtede mussen .
nach wie vor beim Obcrlandesgcricllt <ll1.>:"cIocl!tcn \ycrdcll. , .

In Berufullgs-, Beschwerde- lind -Reknrss<tchcJ.l en schel:fel: die L<ll!d
gerichte in Zukunft wieder durch Zidlka,Hl1lJ.ern, ,dle Hllt drel Rlc te ll elll
schließlich des Vorsitzendeu hesetzt si!!a   o'\-etf .ln Stelle der  lYllka!U
mer die Kamlller fiir Handelssachen Über Bemiutlge.11 zu elltscl1eitien hat.
ist fÜr die Dauer des Krieges die Zi\-iJ[...ammer zustandig. In erstfnstanz
lichen Sachen entscheiden sowohl die Zivilkamlllerll-a{s auc/! die K l!lJner
für Handelssachcn dllrch t:illzeirichter. Die nelle Verordnung macht J do, h
eille AusnalHne. Iu solche!! Patem- nu  Gebral1chsl1ll stet-prozes el1, dle_Tt:fdie Bezirke mehrerer Landg-erichte CIIICW La nd encht Z\1gewlesen $lrId.
wird die Zivilkammer (Kammer fÜr Patent- und Gebr:Ulch.s!!lIl.sters<1cllcrr
mit drei R.ichtern besetzt. So!.che Kal1]mern Ü!f Patellts'1 hea gibt t'  b lden Landgerichten in BerUn, DLisseldorr. Frankuut a.l\l., lÜmburg, Le1pzllind Niirnberg-fiirtll. .. . .. ,

Die neue Verordnung bedeutet eUle teIlweise R.l1ckkenr ZIIIU nonn:lk'll

;1   e T:r;tl  1:!ag  gJ:  erdE:    flt id';t 11  a     : t  ;:  e e  ;r e \t   f  iC\
liche UrteiJe au die Lallugerichte begrÜßt werden. Deml hierdul1;h. \verden
dic Reisen ZUIn OberJandesgericht, ersp::UL Die. Nel regeh.Hlg bn.ngt (je n
Prozeßparteien, Zeugen. Sacl1\-erständ geu uud R.echtSanwa!icn elIIC!l er
heblicheu Zeitgewinn und eine wesentliche AusgaoelterSpllr!lI::'.

l echtsal1walt Dr. i\l;1 r t i ll. Remseiteid
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Regehmg des Jlbsiltles der !Einfuhr Mnd der JlusiIJhr I . Liste der Bedarfsträger
iorst  IIlId hll,llwirtsthilftlicher !Eyzellllllisse ihr R\li  \     et df N6i: Ji kai f  c     t% II  'nV  h b :;"(   \ :t;1

In Nr. 41 unserer Zeitung haben wir im IiaudeJsteil kurz auf die An- fü e /; d  ht  : hf;:    iV iJ : r   7o u   .detlS) ein chließJich BaracKe!1
zne  g d  )i f  ll     hSds :1 U ¥ h ol;  ü '   \ I w       fiic11     = Die Bedarfsträger geben fiÜ)(aufsschelne Hur für Baubedarf u
zeugnisse betrifft, hingewiesen. Die sehr umfangreiche Anordnung 1St im den Verschleiß an Vorlmlteholz aus, nicht tur lioJ7,halb- und -fertig
Deutschen Reichsanzeiger Nr. 230 VOHl 1. Oktober 1940 veröffentlicht. A"us wie z. B. fertige Treppenstufen und -wangen, Wandtäfeiungen Und
der ill der gleichen Nummer des Reichsanzeigers enthaltenen "Näheren kleidungen, Türen und remter. :EinricJ-rtlmgsgegenstände, Inne
Anweisung" zur Anordnung Nr. 18 veröffentlichen wir nachstehend einen usw. Lediglich bei Baracken wird aw::h das Holz fÜr die Ba
für das Baugewerbe wichtigen Abschnitt. Im Anschluß daran bringen, "\Vlr und -fenster mit vom Bedarfsträger zLlgeteilt
die Liste der Bedarfsträger. 1. NSDAP. ReichszentralsteUe fur die Durchf1ihrung des Vierjah

plans, MÜnchcn 33: Bauten der NSDAP" ihrer Gliederungen l1nd
geschJossenen Verbände eInscllließUc!I Zweckverband ReichsP<I
tag Nilruberg.

2. Oberkommando der Wehrmacht. Oberkommando der We1rn
Abt. Wehrwirtschaftsstab, Ber1in \V 62, KU1'Türsten<;traOe 63
WeJmnachtsbauten einschließlich Bauten der zivilen Luftfahr1
des Reichsarbeitsführers_

3. Reichsamt für WirtschaHsausbau, Berlin W 9', SaarlandstraDe
Bauten, die ausdrücklich in die Gesamtplanung der Reichsstelle
Wirtschaftsausbau aufgenommen .sind, cinschließHch DeutscJle
und Steinwerke.

4. Bergbau. (Kontingent des Rcichswirtschaftsministeriul11s, Hat
teilung Ir, Bg.): Betriebsbauten der Mitglieder der vVirtschaftsg
Bergbau, Berlill .VV 15, Kurfarstendamm 54155.

5, Eisenschaffende Industrie. (Kontingent des Reich:nvirtschaftsrr
1funrs, Haupi.abteilung If E1Vl 2): Betriebsbauten der Mitglied
Wirtschaftsgruppe :Eisenschaffende Industrie (ohne R.cichswerk
mann Göring), BerJin NW 7, Unter den Linden 10.

6. Reichsgruppe Euergiewirtschaft. (Konti11gent des Reichswi
ministeriums, .Hauptabteilung II :En.): Bauten der Gas-, \-Va
t:Jcktrizitätsversorgung. FÜI- die Abgrenzung im einzelnen sir!
von der Refchsgru])pe Energiewirtschaft. ßerlin W 50, :Rankestl
herausgegebenen Richttinien (Ausgabe Juli 1938) zu beachten.

7. Reichswerke "ffermann Oöring", Reichswerke A.-G. fUr Erzbe
und :EisenhÜtten "Hennann Göring", Berlin-Char!ottenourg,
beckstraOe 99: Bauten der Reichswerke.

S, VoIkswagellwerk. Volkswagenwerk GmbH., Zentrale Berlin,
Gnmewald. Taubertstraße 4: Bau des Volkswagenwerkes
leben !Illd der Stadt de.s KdF.-Wagens.

9. Reichsminister für ErnährunJt" UlId Landwirtschaft: Bauten für
dere landwirtschaftliche und ernährull.Rswirtschaftliche B
zwecke, wie z. B. Getreidesilos, Fabriken zur Verwertung la
schait]icher Erzeugnisse, Beregrlllngsanlagen, Stallbauten, 1'1;1
tionen usw.; die Scheine sind über die Kreis- bzw. Landesb
schaffen beim Reichskuratoriuill für Technik in der Landwjr
l-3erlin \V 9, liermani1-Görin.\?:-SfraBe 213, zu beantragen_

10. Reichsverkehrsmiuister, Deutsche Reichsbahn. Reichsverkeh
sterium, Eisenbalmabteilungen, Berlin W 8, Voßstraße 35:
baut eu der Deutschen Reichsbahn einschJießlich Ansel
außerhalb der Werksgelän'de, soweit sie durch die Deut
bahn befahten werden.

11. Reichsverkehrsrninister, Reichswasserstraßenverwaltung. R '
kehrsministerium, Berlin W 8, Wilhehnstraße 80: Reichswass
Den einschließlich liafenbauten der Länder und Gemeinden.

12. GeneraUnspcktor fiir das deutsche Straßenwesen, Ber1in W 8,
Platz 3: Reichsautobahnen, RCiclisstraßen, Landstraßen L und I
nung einschließlich Odsdurchfahrten.

13. Reichspostminister, BerJin W 66, Leipziger Straße 15: Betriebs!
der Deutschen Reichspost.

14. R.eichsverkehrsgruppe Schienenbahnen, BerUJ1 \V 62, Wich
straOe 19: Bauten der Mitglieder der Reichsverkehrsgmppe SCIl
bahnell eillschließlich AllschJußgleise, die durch die Mitglifahren werden.

15. Reichsarbeitsminister, Iiauptahtetlung V. Berlin SW 11,
straße 96: Wolmungs- und Siedlungsbau, gewerbliche und ind
Bauten, gemeindliclIe .Hoch  und Tiefbauten, soweit nioht ande
tingentstfäger zuständig sind. Bei Eisen nur hir anmeldep
BallvorhabelI, Anträge in jedem PalI an das fur die Bauste11e
dige ArbeitsanIt.

16. Deutsche Arbeitsfront (Wohllungs  uud Siedlungsbau). Deutscll
beitsfront, Der Leiter der ZentralsteJJe für die Finanzwirtschaft.
lin-\Vilmersdorf, Iiohenzollerndamol 174-177: Wohuungs- ulld
Iungsbautel1, soweit sie ausdrücklich in die Gesamtplanung der
sehen Arbeitsfront aufgenorÜmen sind.

17. Neugestaltung Deutscher Städte. Generalbauinspektor für die R .
hauptstadt, ßer1ill W 8, Pariser Platz 4: Ne!!bauten der Städte
München, Nürnberg, Hamburg, Unz.

18. Öffentliche Bauten des Reichs (cinschHeßlich Reichsführec S8.,
zei) und der Länder: GeneralbevoHmächtigter für. die Regel
Bauwirtschaft, Berlil1-Charlottenburg, Berliner Straße 419: Ii
Tiefbauten, soweit sie nach Finanzierung utld Zweckbestim
unmittelbare Reichs- und Länderballten anzusehen sind.

19. Ausbau von Gaustädten.. GeneralbevoJImiichtigter Hir die R
der Bauwirtschaft, BerJin-Charlottenbnrg, Berliner Straße 419
ten in Ganstädten, deren Ausbau durch Erlaß des Führers
ordnet ist.

20. Generalbevollmächtigter für die R.egelung der BauwirtsclIatt,
Charlottenburg, Berliner Straße 419: Sonderkontingent iHr im
faU vom GencralbcvoIhnächtigten fÜr die l egelung der Bauwirl
näher bestimmte Bauvorhaben,

Die Deckung des Baubedarfs und des Bedarfs an Vorhalte
holz für Bauten

I. Ballbedarf
Un1er Baubedarf ist der Reclarr an NadelschnitthoJz fur jedes gcnehllu

gungspflichtJge l:3auvorhaben zu verstehen, soweit e  sich um Nadelschnitt
ho]z zur ErsteJ1ung des Rohbaues (einschließlich des Fußbodens) handelt,
sowie der Bedarf zur Herstellung VOl! Haracken, nicht jedoch an Holzhalb
waren (z. B. fertige Treppenstufen lInd -wangen, WandtäieJungen und -ver
kleidungen USw.) und .Holzfertigwaren (z. B. Tfuen, Fenstet-, EinrichWngs
gegenstände, Innenausbauten usw.). Lediglich hei Baracken werden auch
die Einkaufsscheine für die ßarackellti.iren und -fenster mitzugetetlt.

Die Nadelschnittholzeinkaufsscheine werden von den vom ReichsfoTst
meister der ReichssteHe für Holz oder dem GeneralbevolImächtigtel1 fiÜ
die Regelung der Bauwirtschaft beauftragtell Bedarfsträgern (Liste deI
Bedarfsträger siehe Anjage) zur Deckung ihres eigencn uml des Bedarfs
dcr ihneJ1untersteJ1ten Dienststellen und der einzelnen Bauherren ausgege
ben. Die bauausführenden Betriebe erhalten die :Einkaufsscheine nur vOln
Bauherrn Die Ausgabe an die DienststeIlen oder Betriebe erfolgt urlaus
gefüllt. Die Ausft.illung wird erst vom Schl1lttholzl1ersteller, z. B, Säge
werk, :Einführer oder sonstigen HoJzhändler vorgenommen.

\i\lerdell zu einem privaten oder gewerbJichcn bel der Baupolizei geneh
mig:ungspf!ichtigen bzw. anmeldepfHchtigen Vorhaben weniger als a Cbll1
BauhoJz benötigt, ist die Zuteilung durch die hir größere ßauten zuständi
gen Bedarfstrager abzulelmen. Die Bedarfsdeckung erfolgl dann auf fol
gcudem Wege;
a) Wird die Arbeit einem Handwerker oder einern sonstigen bauausführen

den Betrieb ubertragen, so hat cr das erforderliche Nadelschnittholz
aus der ihm von der zuständigen Ausgabestelle zugewiesenen Mcn c
zu entnehmen.

b) Wird ein derartiges Bauvorhaben OnstandsetzuJ1!1:, :Erweiterungsbau
usw.) im Rahmen eines gewerblichen Betriebes durch diesen selbst aus
p:eführt (z. B. durch eigene Zimmerleute, Tischler usw.), so erfolgt die
Bedarfsdeckung ans der diesem Betrieb durch die zuständige Aus.zabcM
stelle zugewicsenell ,rvlenge. Laufende Reparaturen, Instandsetzungen
llSW.. die bei einem Betrieb notwendig sind, müssen auch der diesem
Betrieb Wr Pertigungs- und Instandsctzungsbedarf zugeteilten Menge
entnommen werden.

2, Die Deckung des Bedarfs an Vorhalteholz iiir Bauten
Da für tlolzhalbwaren (wie gehobelte Leisten, Kehlleisten, Kistentei]e,

fertige Parkettstäbe, Holzpflasterklötze, fertige Treppenstufen und -wan
gell, Wandverkleidungen usw.) und Fertigwaren (wie Fenster und Türcn
mit Ausnahme von Barackenfenstern und -turen - Einrichtungsgegen
stande, Kisten IIsw.) Einkaufsscheine nicht g'efordert werden dÜrfen, teilel]
auch die Bedaristräger, für deren Auftrag :wlche liolz- oder Fertigwaren
erforderlich sind, die :Einkauisscheine dafur nicht zu. Ihre Herstellung hat
aus dem Kontingent des llersteJlerbetriebes selbst zu erfolgen. Dagegen
teiIt der Bedarfstrtiger außer dem t':inbauholz auch die Ersatzmenge für
den Verschleiß an VorhaltellOlz; zu, d. h.
a) bel Iiochbauten das Nadelschnittholz, welches für die zur Ausfiihrung

des Bauvorhabens 'uotwendigen Gerüste benötigt wird, z. B. Gerüst
bretter, Stangen usw. sowie das notwendige Schalholz, Kantholz usw..

b) bei Tiefl9auten die zur EinschaJung, Abstützung notwendigen Holz
mengen (z. B. Schal holz, Betonsteifen, Kantholz usw.),

c) bei liochM U TI d Tiefbauten das Nadelschnittholz für die vom Unter
nellmer zu stellenden, auf der Baustel1e benötigten Einrichtungen, wie
Unterkullflsräume, Banbuden, 13auIJüros, Ballzäune, Werkstätten 1ISW.,
auch uie besonderen :Einrichtungen (z. B. Gerüste zur Aufstellung von
Betonmischmaschinen, Baggern, Nadelsclmittholz fitr die Ausbesserung
und Herstcl1ung V-On Arbeitsgeräten und Schwellen zm Unterhaltuug
von Gletsanlagen, soweit die Notwendigkeit auf der Baustelle fest
gesteHt wird und das Gerät zur Durchführung der ßauarbeiten unbe
dingt erforderlich ist). Es ist in jedem Falle Zll prüfen, wieweit die
Wände der Buden Werkstätten usw. gemauert oder aus Leichtbau
platten hergestellt '",Ierden können.

Die Bedarfsträger haben zur Prüfung der Forderungen an NadeJschnitt
holz fÜr Vorhaltezwecke VOll den bauausfÜhrenden Betrieberl in den liolz
listen folgende Angaben zu verlangen:
a) Gesamtbedarf au Vorhalteholz, unterteilt uach .Hochbauten, Tieibaute11

und Nebeneinrichtungen,
b) Verlust aa Vorhalteholz (verbindliche :Erldifrung des bauausführenden

Betriebes),
c) bei Iioch- und Tiefbauten BegriiIldul1g für die gewählte Art des :Ein

schalens, insbesollderc, weshalb die holzsvarendeu SclJalarten nicht
verwendet werden können,

d) bei überschreitung der normalen Zahlcn für den Verschleiß eingehel1de
BegrÜndung.

Die für den Verschleiß geltenden Richtsätze sind derll Merl(blatt Nr, 5 des
GeneralbevoUmitchtigten für die Regelung der Bat1\virtsc1Ülft Z1\ ent
liehmen.
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SCh!eSienl
Breslau. den 11. Oktober 1940.
Sandstralje 10

An alle Mitglieder!
(1] Beireff: Ho!zbewirfscltallung im neuen Forst- und Holzwirlschaff5j3hr
Mit dem 1. Oktober 1940 hat ein neu€s Forst- und Holzwirtschaflsjahr b<OC1';:onn ':1

, Grund der im abgelaufenen Ho!zwirtschaHsjahr gemachten Erfahrungen vl'1rc- r\
Koni1ngente neu aufgoteilt und neue Richtlinien tur dIe Holnuieilurtg qE, S-S8n
neuen Bestimmungen für das Forst- und Holzwirtschaltsjahr 1940141 h0t d:,..

ehssteHe für Holz In der "Anordnung Nr, 18 betr. Regelunq des Absa!ze , c!e(
.und Ausfuhr fOrst- und holzwirtschaftlicher Erzeugnisse" Im Deutschen R€-i ;H

819":1 Nr. 230 vom.. 10 1940 zusammengefaßt. In der gleichen Nummer ist ""J(h
I.Naher€! Anweisung zur AnOldnung Nr_ 18" verbffentEcht. Nclchslehend sc!!  Lf
wichtigsten Bestimmungen, soweit sie unseie Mitglieder interessieren,  inc'8gen werden. 

A. Rundholz:
Orls,.msassige VerbraIJchcr oder ortsansassige gewerbliche Kleinbetrieba ".-,"

, edarf bi  hbchs.tens 5 fm Rundholz kannen diese Menge ohne Einkau;,
ElnkCiuhkarten ab Wald einkaufen. Insofern ist gegenüber dem V,:;',

derunq eingetreten, da bisher der Kleinverbrallch bis zu IS tm or'-,e;
e oder eine Einkaufskane moglich war.
be. die einen Jdhresbedarf von über S fm Rundholz haben, bedLid",

9 von Laub- und Nadelstammholz un,d -dcrbstanqen Elnkaufshefle, Eink '-";
der Einkaufsk<:Hten, die von dem fur den Sltl: des Betriebes zustdndIC"'

_ und HolzwirlschaHsa:-nt Ab11g. IU (Absatz lenkung) ausgegeben werden. 
I A 1. Vcrhaltchoh::

Vorhalteholz (Rustslangcn, Netzriegel. Be!onsteifen usw) sow;e Bauzaune un::
:d<;5chep:ah\e  .ol1nel1 ohne HelgClbe VOll Sli!lmmholzeinkaulsschli!men bezogen '11,,'c<''1, da die Handler dlescr Sodimente fur den Einkauf des benötigten Rundholz""
;\CTl zuständigen Forst_ und Holzwirtschottsamt EInkautsscheine ohne Antrag erhaJteI "! D. N<1dülsch!1.itthol1:

Fur den Eink;;;uf von Nadelsc:hnitthotl: werden - Wlf> bisher - Einkaufsscheinc
aLisgegebel', wobei die bishe igc Teilung in Se !e A um:! B aufgegeben worden ist,
iQ ddß eisa mit diesen Einkautsscheinen samtlichc Schnittholzsortimente bezog",,:,
i'.\'9.rden k,?nnen Dte__Schelne selbst sind.lm.Gegensatz zu d ncn de  Vorfahres :wei' 'llg Bei der Auslullllnq der Scheine ISj lfifolgedessen ellle Vereinfachung einge.

dadurch. erhöht worden ist, daß sich nur noch der Verkäufer (Säg€
andier) eintragt.

bliche Klcinverbrilucherkarle ist In Fortfall gekommen, so daß al:w
Kleirverbraucher vom 1.11).1941) ab ebenfalls durch SchnlHholzeir.

I werden muß. Für die Kleinverbraucher ist bemerkenswer'
Scheine fiJr Sie nicht mehr dUrch die Handworkskamme n ode;

'deshandwelksmelstel erfolgt, sonden; durch uns als Ausgabestelle uber dic Ir.
1gen Neu ist des welle ren dIe BeSlimmung, daß die Einkaufs3Cheine 1ür die Be
be in den ein 9 egli e d e Il e n 0" I g e b i e t e n ebental!s durch uns au,-
eben werden
Als NadelschnHlholz gelten u a. auch Schwellen jeder Art. Hobeldielen, Stab
i Fasebr'i!Uer LaUen rauhe LeIsten, Par et!rohrfriesE'n, Toriutler und Türbekleidl<n
1 sowi,? FußleIsten, n'ich1 Jedoch gehobelte Leisten (Zlerleis\en). Ho!:<:pflastelklöt<:e
'Ige MItteIlagen ur:d "He sonstigen Holzhalb- und HolzferHgwaren. Die Hcrgaoe

ordertJllq von Nadelschnitlholzeinkaufssc:helnen bel Kaufa!Jschlüssen Dbe'
i.Jnnle W<Jlen ISt nicht gesjaltet.
eingekauile N<:1delschniHholz darf nur von dem BCjriebe verwandt Wera8
Scheine vom zuständigen Bedarfstrage. oder der zusländigen Allsgabestel'e
ha.t Der Umtausch von Einkaufsschell1€'n in solche des gleichen Forstw':'

ahres mit anderer Sttickelung elfotgt nicht durch das For5t- lind Holzw".
ansamt, sondern durch die Bedarlstrager oder Ausgabes:el1en Auch der i-1<ind!':'
b.erechIi91. einen derartigen Umtausch vorzunehmenDIe Einkautsscheine s,nd solort bei Kaufabschluß dem Sägewerk oder

loler auszuhandigen
Dha Bedartsdeckunq selbst erfolgt nach tolgend,'![1 Gesichtspur1kten:

1. 8aubedarf und Bedarf an Vorhal!eholz für Bauten;
2. Fc.rUgu'1qs- und tnsl<:Jndse!zunqsbedarl;
3. Kleinbeddrf

Unler Baubedart versteht man den Bedarf an Nadelschniltholz für jedes gefl c 
ungspflich!lge Bauyorhaben, soweil es sich um Nadelschnit  OIZ zur !:rstel!IJ <;Js Rohbaues einschl!eßlich des Fußbodens handel!. Hierzu gehort auch der Be0 .-1

Herstellung VOll Bar<lcken,. nicht jedoch an Holzhalbwaren (z. B, fertiqe- TrepP:,,'f
fen, Treppen:-vangen,.Wandt<itelungen u d W<lr:dverkleid l[1gen usw). Bei & 'c <-2,rden auch fUI die Tu n und Fenster Eir1kaufsscheine mIt wgetei!t
Welche Bedalfsträger Schoine zur Deckung des eigenen Bedarfs
Reichsanzeiger Nr 230 sowie in vorliegender Ausgabe unter

'aillicrl.
. Die Zuteilung von
"uvorhabe.'l mit einem
I\her - durch uns

A;1lrage sind an un  ;!:u rtcn;en, d;e wir 011 unce e Zentude Si"-:1ifl

der Daue, des Kne.ge,;



(5J B tr ff: Verfrauensmänner des. Gebief$beauftragien
Fur den Wehrkreis VIii funglert.bekann!llch a'l;; Geble!sbeaulJragter des General

be'lol1machtlgten für die Regelung der BauWlrlsc:hafl Herr Oberbaurat Sc:hfette (Ober.
präsidium, Breslau, Neumarkt1-8 Tel. 22451). Der GebielSbeauflragte ,hdt nunmehr
Vertrauensmänner ,In den  in,elnE!I) Sl d!- und Landkreisen eingesetzt. die im Ge.
schaf!svcrkeh r lediglich mit ihm vürkehren. Die Namen der Vedrauemmanner wer.
den wir Ihnen demrläcnst miUellen

(11) Betreff: Phofokopien
Md Runderlaß.des Reichswir!schaflsministers vom ,. August 1940 _ !I Chern. 2823

- werden Richtlinien der ReichssteUe Chemie über den SparSamen Verbrauch '/,
PhGl9koPlcn bekanntgeqeben, nach denen P otopapier  ukünftlg -nur dann zur V,

Unter Hi w1 ! :;!r;i  rl  r:f  reer  n R  :S;;     :  :rr      9 O und ZIHer 1   el ;  ff cnh rv   in 1: hu    n d  rfAr :N J:i   n ed  lf:   T   s af h ennd%  teW
Unseres Rundschre.lbens vom 17.10 1940 weisGn .wir unsere MII,r"I:eder  ochmals   fri  as  Shre n?st Wdr sc ::     lt  h;nfU r l d gn;   :u  r : e i  I  ;:n küabn r-tr:i aaUt  hJ l:v   ag en  c:ie6 it  il   r:/f::s\      1 I a I e i rn       rl!nof: n  ;7  l i7  worden. 91

; enn erd  /1  :[  S  hc ()   ;a  nnJet: d1:n  ;rd  An  I  un US   d   i O     st     (12) Beheff: Neue Lohmegelung trOHl! 1. Januar 1941 I

stehenden Koslen zu ubernehmen. , Im Reichsarbeitsblaft Nr. 29 vom 15 10. 1940 isf unter dem 5_ 9, 1940 von d
Es. ist demnac;h notwendig, daß unsere Milglieder, die Ciuf einschlägigen Bau- Relchsfreuhiinder der Arbeit fÜr da  Wirtsehaftsgebiet Schlesien unler Tarifregis.

g v  rl nn n   ji D ii   ;I : s     tr':: '1e    r     zj e rr: _c : :li  n d=i        /i :. /;5c  i f tTs(l f:r:  nf s  r h   dsei n;  ::n T1  i  ;  ;n f:  e a ,o    :werbe 'sprec;hende Erklärung abgibt. Diese Tarlf rdnung gill riJumlich fur das Wirtschaftsgebiet Schl!..' jen, das ist Q
Im Zusammenhang damit weisen wir noch darauf hin, daß unfer dlG Taofordnung ProVinz Schlesien olme den Kreis Hoyerswerda, QinscbJioßlic;h der in die Pro"i,

nur d' Jl;)nlgen qewerblic:hcn GefOI9Scha . f!smitglieder fallen, die getrennt von ihrem S::hlesien. ciflgegl,ederten Osfgebiete und des HUItSCiJil1 . er Län.;:lct:ens. w<ihrend '5: ]
Wohnsitz bei der Baustelle un!ergebrl'1chl sind Wer diso tagJlch mit dem Fahrrad der personllche und fachlIChe Gel!ungsbereic:h mit !J 1 ,der Tcrifordnung lur das Bo
oder Eisenbahn zuruckkehrt oder sic:h w<ihrend der SchlechrwellürperiGoe Liberhaupt gewerbe> Im Deutschen Reich vom 26_ 11. 1936 deck!. Die EInteilunq des räumJlch c

nichl mehr auf der Bau telle befindet, haI keinerlei An pruch auf Zahlung dN G9llUngsbS . reiches dieser Tarifordnung in vier Ortsklassen ist beibehalten word0 1 .
Schle<;htwetterregelung. wahrelld der   3 (Lohnordnung) Absatz 1 bezüglich der Stundenlohne folgende Fasl,ng erhält:

(7) Beff.e: 4:r l':I   :; l:  C :  : f ::  b;  rk C) ste !en' in der Ortsklasse! f. FachR:  eiler L BaUhk  arbeHer f. Tiefb ß rbc,t1An Hurd eine" E'nzelfalles mus sen Wir nochmals auf die In Znler   unseres Rund- in der Ortsklasse I1 76 62 56schreibens in Nr.37 vom 12. 'J. 1940 und in Ziffer 2 in Nr 39 vcm 26.9.1940 der ,,05t- In der Orlski'asse III 70 58 54deutscllen Bau-Zeltur.g" gemachten Verolfer.llichungen hinweis n. Hiernach ergibt in der OrfsklassQ iV 67 56 53
C nl  ßA?   i        r    (R   s ;r j  n,S1t   ;;:rb  f r ' r  rh    is n i[!   ealt1 d  : . Die Orlsl.::la5 e 11 'hal insofern eine, Er",,:eiterung erfahren, aJS Sfadt. und  and 18
d  t   e,  t   md     e    l leg b e t d  b :j{ne  h vgr   r L  i 1 e   e   ss    d   ;  k Ä r  ieiT : mT i    :   rt      s r  I \  \ I I a     e   ;    I e     n   St T r  .;!      Ibe i c        t \     d;    i   I sr.  E;
run Jlzrv  ft    ,üs unl rl <Jllen Umslit den berücksichtigen zu wo!len, und sir;d be-    nf II   ,;16r?st !   reel le e na     :: \   e  nlgShutte und der Landkreis K<!UowI'
rel1, gc:geb"nenfalls In elrJschlaglgen Fallcn,fdJls di,e Fühlungnahme mit dom Arbeit.- Die OrtsUa%e 111 um faß! daher nur noch das bisherige Lohngebiet Breslau.lJrum! nicht positiv ausgehen sOllte, dlesbeziJglich md dem Landes<Jrbeitsaml zu Ver. gebung und den Or1 Penzlg OL.handeln Orlsklasse IV umfaßt den übrigen Teil des räumlichen Geltungsbereiche

Tarilordnung. \'Iobei der Facharb0lterzu>ehlag von 3 Rpf dul den Stundenleh
Kreisen Rothenburg und Landeshut SOWrG im Landkreis Gorlitz, S1adlkrf.)

Stadtkreis Glogau und in den Stadten GrlJl1berg und Sagan in Forfjist

Wir wei en nochmals d<lrauf hin, d<!ß die neue Lol1;Jrege!ung ersl ab 1. 1. E'!GeUung i';a.i.

(9) BefreH: UrkUßcensfeuer für Verträge über Krieg5gef.3.ngel\e
Vertrege, durch dic das Deutsche Reich (MiliHirbehorde) die Gestellung von

KnegsgcfC!ngenen zur Verrichlung von Arbeiten Ubernimmt, sind in der Regel nach
S 20 (2) 2 UrkSrG mit 3 RM verste.,uerl worden. Ich bin damit elnverstarlden, daß
künft}g enlsprccl]end verjahren wird.

Die Er.taltung oder Anrechnung berolts entrichtefer Urkundensteuer ist aus
gescl1lo sen

ti0} BeiteH: GiHerkraff\'erkehr in den Osigeb!et n
DJrch VefQrd'1Ung des RelChsverkehrsmini5ters und des Reichsministers des In.

nern vom 27. September 1940, veröHenJlicht im Reichsgosetzbfatt f, NI, 171 vom

l13} Betreff: !?onsfoffwirlschaft Eisen / AufhagserteHuf<9sf1isten 1ü; AuflräS
mif Kanfrollnurnmern des I. Quartals 1941

Der ReichsbcaUflral'lte lur Eisen und Stahl hat dUrch Rundschreiben vom 11. C\
fober 1940 - eb/jg BE,I>10 - fOlgendes bekanl1 

"Auftrage aUf Lieferung von ,Eisen- und Stahlmaterial'
mit Kontrollnummern mit den Zusafzzelchen ZX'und .ZY' de5 I. Quarla!s 1941 '

durfen ab 1. Dezember 1940 erfeilt und von den Werken und Verkauf;;verband
der Ei.en s:chafierde" und Gließerei.!nduslrie sowie vom Handel angenomme,werden

Au:trage auf Lieferung von Edel.tah! und Stahlformguß
mit Konlrollnummern mll den Zu satzzeichen ,ZX'und .IY' des!. Quartals 1941

durfen bereits ab 1. November 1940 el!eiit und angenommen werden.
S 18 der 25. Anw.eisung wird i sowelt geändert
Die Auflragserleilungshislen fur Auftr1!ge mir Kontrollnummern des I!. Quart

1941 werden zur gegebenen Zeit bekanntgegeben
Bei dieser Gelegenheit weise Ich darauf hin> daß die Werke der Eisen seh

lenden Gießerei-lnduslfie al1gewlesen wurden> grundsatz!ich Aufträge mit Kontr
nummern des IV. Quartals 1940 erst nach Erledigung der Aufträge mit Kontr
nummern des 111 Quartals 1940 oder friJherer Quartale auszufuhren."
Wir billen Sie, von Vorstehendem Kenntnis zu nehmen,

Heil Hifler!
Reid1sinnungsverband des Baugewerkes, Bezi,ksstella Schlesien.gez. Alberr Kur zer, gez. Dr, Hoc h bauBezirksinnungsmeisler, Geschäftsführer.

Ifl 'eil I1I , , I
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Gcwerh.zsteuer bei Wiederauinahme des Betriebes

I Seit 35 Jahren der Schutz  u,
, Dichtungsanstrich für Beton ,

Mauerwerk und Eisen.

Paullechler, Inertolfabrik, Stuttgart.

Ahschreibungsfreiheit für Anlagegüter im Osten
Ein R.LmderlaB desPeichsfiuanzntinistcrs vorn 8. Oktober steHt Ic$(.

daß buchfüluende tmd nicht buchführeude Steuerpflichtige bei der EI111ii!.
Jung des GewIuues Maschineu, Geräte uud ahnJiche Gegenstände de
Jand- 11lld forstwirtschaftJichen, gewerblichcn oder freiberufJichcu AI!

sowie andere Außen  und Innenwandanstrich-Farben in allen Tönep.
Verwendungszweck anführen. Unterlagen sofort.

l!!Ieecl<'sclDe !Farbwerke, laeeck 8, CIID. A".e! BelDr, KrefeHd.
OBZ.19'10 Heft 43, Seite TI 24. Oktobel'
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Prachtermäßigung fiir Baustoffe von Neubauernsiedluogen

_ \Vte aus eitlem IlII l.andwirtschaftlichen Refchsmiuisterialblatt veröf- \ ten

lentJichten Erlaß zu entnehmen ist. hat der R:eichsverkehrSiUinister. ange- £:lln ' mehr "\\"en["'cI"ordnet. daß die bisher gewährte 20 prozentige frnchtermäßig:ung tÜr die c!i;:: \:!lei '"
eföl:derl1ng: von GÜtcrn. die unmittelbar als Baustoffe Z\\: ck der ' F: . i' . ." die Lt:istun sste-i(enlt!!.': sicht Neltha tS jJe) dIese. Lar<e Q'-'" \h"Ncublldung deutschcll Batierntums verwcndet werden. langstelIs He! h ';'.:n. ".' - I .  ,eL. '- ""
30. Septemuer 1941 beizubehalten ist. i t "' .

1. dle
Zur GrÜndung des Deutschen Zementverbandes ti e-r

NUt denl \.Ot!1 Rcichswirtschaitsminister angeordneten ZUS<luJttlCn-   : : t;:;J!
schluß Jer Zementherste1Jcr und bestehender Zcmentverbäuclc zum ,.Deut
sehen Zel11enlverballd""') ist eJü Plan \.erwirldicht wordel1. der sc1JQl1 seit ltIh{ Uie
Jahren ill der- tlcHtschen ZeH1etItwirtscltaft erörtert lind nameIIHich alls 3. die ciJIrrchtllIl  nCtter
Kreisen der westdetrischcn Zementindnstrie 1I1ltersttHzt und als z"\vech- Alle (Hese .Maßnahmen
lllM)j  bezeichnet wurde. Die Notwendigli:cit zur SchaffllrJ,t; ciller D:Jc1r- luch Beenuig"UH,e. des. Krieges

t\l \     blal  t s \ '?e  g  d : :t m:ftl 'I1z         l    Jl 1: ITl si t d   t  :  ;; sie sicll als prakttsch wirksam
daraus ergeben, daß ohne eine derartig:e mit \¥eisungshefugnisseIt ,w:>
gestattete Verbanclsspitze die schon lal1;.;:e hauptsächlich von der west
deutschen ErzelI2:ergftlPpe geforderte und bisher immer noch ihrer elld
Üllig'en I(ollsolidieruII):; harrende Neufassl1!l!!: tier zwischellverbantllid\eu
BeziehulIgen Dur schwer clurchzi1setzeu schien. Mit der ins Auge gefal. tet\
iibenJarteiJichell At!sgleichsstelie in der Selbstverwalhurg eier Industrie.
dic tu 'form eines Zetltralallsschusses vor einiJ.':er Zeit erstand. lieG sich
die erstrebte Arbeits  und Verh<tndltll1g,svereUifachullg nicht erreicJJell,
so (laß der Plan zur Enichtul1Q. eiues Dachkartells wieder aIth egriffe!l
wurde. Man ist 'nun tJichtetwa soweit geganR"cn, dle Sc1!<1fft\l1  eines ei]l
heitlichet! Verkaufskartells fÜr das ganze Reich zu betreiben. Der Ver
lmuf 'wird vielmehr weiter von den regIonalen Syudikatell uurchgefiihrt.
die bestehen bleiben. \VeseJitliche Auf.c:abeu des Hellcn IhcltLutel!s. des
sen Sitz in ßerlin und dessen Organisation neben Vorsitze! utld Oesch:ifts
iühnmg einen Beirat utld einen ArbeftsausscllUß yor::;reht, stelleIl die

.
m,

i.
ltotz

Fors!:. utld hol'twirtschaftUch2 Aufgaben im Osten. Im luge des Auib""uQ;; eine,
geordneten fOrstwirtschaft im Generalgouvernement Steht sich die deut;;c:he t'Ci";;t
verwaltung vor große Aufgaben gestellt, dlO auf eine NeugestClJtung der 'S/:2\J.m, und
Bodenordnung uberhaupt hinauslaufen llr1d im engen Zusammen.gener1 mit dei" Larn=:
wirtschaft gelosl werden sollen. Da das Generalgouvernement mit olnem SEw t
dungsprozentsatz von 18 v H. seinen Holzbedarf aus eigenen Mittelr1 nicht oecker.
kann. jetzt im Kriege eine Einfuhr vom Ausland jedoch nicht am Pialze- In, :so;! 010
Bedarfsdeckung durch Schaffung einer slrengi!n Ma ktregeillng gesk;H"rt 'N'-Jrd8f1..dL'lc

J9-1li

c$t.
liit
de
At]"

efi'5 GHr  $({t:läden  :!{ii'@ H', UeJl'Bli!!s  M.md' £8;%  IT
",l1ali! !!J"""" <! I.",",,,,,,,, 'I'J<J>%W""gta,; ;J?C3$ Sl!,M i1{
I!JJhHi' eiDe !1G,  e&'n5 B"e(iiH!S" N   , ::!

lU1nbedlngt:
n@fi:W'end g
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I planlln en fur ein HEucs; AlJ.",stellutlgs. ehände

1st sonnt uer erste ::;chntt zur UberwllHjl1n
biete des slo\valdschen Bauwesens getan.

20 MilIionen Ballprogramm der Slowakei
Die
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